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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1977

Norm

VersVG §67

Rechtssatz

Die Regelung des § 67 Abs 1 zweiter Satz VersVG schränkt die Legalzession ein. Im Regreßprozeß des Versicherers muß

daher der belangte Schädiger vorbringen, daß der vom Versicherer geltend gemachte Anspruchsübergang nach der

Differenztheorie nur zum Teil oder überhaupt nicht stattgefunden habe.
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